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Naturpark "Nördlicher Teutoburger Wald,
Wiehengebirge, Osnabrücker Land - TERRA.vita"

´

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten
der Niedersächsischen Vermessungs-
und Katasterverwaltung                      2011

(C0 200 400 600 800 1.000 m

Straße / Abschn.-Nr. / Station: 
A1 / Abschnitt 50 / Station 8,39 bis A1 / Abschnitt 50 / Station 9,39

Aufgestellt:
Osnabrück, den 22.10.2019

Niedersächsische Landesbehörde für straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Osnabrück

Im Auftrage: ........................................................................

Maßstab 1 : 10.000

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

PROJIS-Nr.: 

Unterlage / Blatt-Nr.:      19.1.2 / 1
Bestandsübersichtsplan

BAB A 1, Neubau der AS Rieste und
Neubau der K 149 bis zur L 78

FESTSTELLUNGSENTWURF

Plangröße: 780 x 350

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

P-Nr.:Entwurfsaufstellung:

nachgeprüft:

Datum Zeichen

geprüft: Herford, den 11.10.2019

bearbeitet
gezeichnet

Ha./Schä.
Bö.

Okt. 2019
Okt. 2019

Entwurfsbearbeitung: Projekt-Nr. 4385

Niedersächsische Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Osnabrück

P-Nr.:Entwurfsaufstellung:

nachgeprüft:
Mercatorstraße 11
49080 Osnabrück

Datum Zeichen

103121

18.10.2019

Außenstelle Osnabrück Winkelhausenstraße 22 49090 Osnabrück

DieAutobahn
Westfalen

Aufgestellt:
Osnabrück, 28.05.2021

Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Westfalen
Außenstelle Osnabrück

Im Auftrage: ........................................................................gez. Altevogt

gez. Dr.-Ing. Engelmann

Sonstiges

Landkreisgrenze
Grenze des Untersuchungsgebietes
Technische Planung

! !

Gewässer

Ackerflächen

Aufforstungen und Vorwaldstadien

Kleingehölze

Ufer, Sümpfe und Moore

Laub- und Mischwälder

!( !( !( !( !( !(

Nach § 30 BNatSchG i.V.m § 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschütze Biotope

Biotoptypen

Trinkwassergewinnungsgebiet

Überschwemmungsgebiet
Schutzgebiete und Schutzausweisungen

Grenze des Bezugsraumes
Bezugsräume

(!1
"Haseniederung"
"Waldreiche Kulturlandschaft südwestlich von Vörden"

Naturpark

Funktionen und  Strukturen

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! ! Boden mit besonderem Standortpotenzial 

Wertvolle Bereiche für Gastvögel*

Wertvolle Bereiche für Brutvögel*

* Daten nachrichtlich übernommen vom NLWKN

(!2

Grünländer

Siedlungsflächen

Säume, Böschungen,
Hochstaudenfluren und Brachen

Heiden und Magerrasen

Sonstige Verkehrsflächen

Verkehrsflächen

Einzelbaum / Baumreihe / Allee
(Schematische Darstellung)

Nadelwälder

Grünanlagen

Industrie- und Gewerbeflächen

Deckblatt zur Unterlage 19.1.2 / Blatt 1
vom 22.10.2019

Deckblatt zur Unterlage 19.1.2 Blatt 1 vom 22.10.2019

Deckblatt zur Unterlage 19.1.2 / Blatt 1
vom 22.10.2019


